
ThPQ 1653 2015), 171—-153 171

Michae| Rosenberger

„In Wahrhaftigkeit un Mut,
Ehrfurcht un Jlebe  4I (LG 37)
Zum spirıtuellen und ethıiıschen Verständnıis
des (kırchen-)amtlichen Genhorsams

„Versprichst du MIr, deinem Bischof, Ehr- Auseinandersetzungen ıIn Se1INer DIOzese
furcht und Gehorsam?“ So rag der |ME In der Tat, der Gehorsam kann uns auch
SC jeden Weihekandidaten VOL dem unNnsere (Girenzen führen.
Vollzug der Weihe. Wohlgemerkt: Er rag Im Folgenden möchte ich den irch-
jeden einzeln, nicht alle WIE bei lichen mtsgehorsam und 1Ur diesen)
den anderen Versprechen. Auch handelt CS SCHAUCI untersuchen. ach einer begriff-
sich das eINZIgE Weiheversprechen, das lichen Eingrenzung und Definition (1)
dem Bischof In die Hände egeben wIrd. werde ich zunächst fundamentaltheolo-
Der Bischof nımmt den 1enst des giscC und ekklesiologisch die Spannung
Weihenden „1N SE1INE Hände“ fortan ist zwischen Gehorsam und Diskurs 1mM l1enst
derjenige, der dessen 1enst anleitet und kirchlicher Wahrheitssuche beleuchten (2)
verantwortet und der Weihekandida: Dann werde ich ihn moraltheologisch und
verspricht SE1INErsSEITS Loyalität, Ehrfurcht sozialethisch In die Spannung zwischen
und Gehorsam „1n die Hand“ des Bischofs, Gemeinwohl und ersonwürde tellen (3)
wI1Ie WITr 1mM Deutschen Schliefßlic und abschließende Folgerungen ziehen (4)
{ut das nicht mıt den Worten „Ich bin
bereit“ WwIe bel den anderen Weiheverspre-
chen, sondern mıt dem verbindlicheren Zum Begriff des
„Ich verspreche es  ß eine Frage also, dass (kiırchen-)amtlichen Gehorsams
das Gehorsamsversprechen der Weihe In
mehrfacher e1se eine besondere tellung Was versprechen Tiester eigentlich In der
und ein besonderes Gewicht erhält und Weihe? Der Amtsgehorsam der Geweih-
den krönenden Abschluss der Befragung ten ist einerseılmts mehr als der schlichte
der Kandidaten Uurc den Bischof dar- Glaubensgehorsam der Gläubigen, der sich
tellen soll. 1Ur auf die Lehre In Glauben und Sıtten

ugleic ist C ohne Zweiftel das bezieht (LG 25) Andererseits geht CS 1mM

„Sschwierigste der Weiheversprechen‘ Weiheversprechen nicht den e1NOr-
schwieriger verwirklichen selbst als der Sarl der Ordensleute, der och eine
Zölibat Ich erinnere mich och gul sätzliche Qualität hat, indem auf die
die Exerzitien me1lner Diakonatsweihe persönliche Vollkommenhei zielt (LG 4 3
Anfang Marz 986 „Niemals hätte ich 14) Der Gehorsam des Weiheamts
edacht, dass MIır der Gehorsam einmal fasst also weniger als der evangelische Rat
schwer fallen könnte”, uns der Exerz1- des Gehorsams der Ordensleute, insofern
tienleiter damals angesichts fundamentaler die Ordensoberen auch Welsungen für das
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Michael Rosenberger

„In Wahrhaftigkeit und Mut, 
Ehrfurcht und Liebe“ (LG 37)
Zum spirituellen und ethischen Verständnis 
des (kirchen-)amtlichen Gehorsams

„Versprichst du mir, deinem Bischof, Ehr-

furcht und Gehorsam?“ So fragt der Bi-

schof jeden Weihekandidaten vor dem 

Vollzug der Weihe. Wohlgemerkt: Er fragt 

jeden einzeln, nicht alle zusammen wie bei 

den anderen Versprechen. Auch handelt es 

sich um das einzige Weiheversprechen, das 

dem Bischof in die Hände gegeben wird. 

Der Bischof nimmt den Dienst des zu 

Weihenden „in seine Hände“ – fortan ist er 

derjenige, der dessen Dienst anleitet und 

verantwortet – und der Weihekandidat 

verspricht seinerseits Loyalität, Ehrfurcht 

und Gehorsam „in die Hand“ des Bischofs, 

wie wir im Deutschen sagen. Schließlich 

tut er das nicht mit den Worten „Ich bin 

bereit“ wie bei den anderen Weiheverspre-

chen, sondern mit dem verbindlicheren 

„Ich verspreche es.“ Keine Frage also, dass 

das Gehorsamsversprechen der Weihe in 

mehrfacher Weise eine besondere Stellung 

und ein besonderes Gewicht erhält und 

den krönenden Abschluss der Befragung 

der Kandidaten durch den Bischof dar-

stellen soll.

Zugleich ist es ohne Zweifel das 

„schwierigste der Weiheversprechen“ – 

schwieriger zu verwirklichen selbst als der 

Zölibat. Ich erinnere mich noch gut an 

die Exerzitien zu meiner Diakonatsweihe 

Anfang März 1986. „Niemals hätte ich 

gedacht, dass mir der Gehorsam einmal so 

schwer fallen könnte“, sagte uns der Exerzi-

tienleiter damals angesichts fundamentaler 

Auseinandersetzungen in seiner Diözese. 

In der Tat, der Gehorsam kann uns auch 

an unsere Grenzen führen.

Im Folgenden möchte ich den kirch-

lichen Amtsgehorsam (und nur diesen) 

genauer untersuchen. Nach einer begriff-

lichen Eingrenzung und Definition (1) 

werde ich zunächst fundamentaltheolo-

gisch und ekklesiologisch die Spannung 

zwischen Gehorsam und Diskurs im Dienst 

kirchlicher Wahrheitssuche beleuchten (2). 

Dann werde ich ihn moraltheologisch und 

sozialethisch in die Spannung zwischen 

Gemeinwohl und Personwürde stellen (3) 

und abschließende Folgerungen ziehen (4).

1 Zum Begriff des 
(kirchen-)amtlichen Gehorsams

Was versprechen Priester eigentlich in der 

Weihe? Der Amtsgehorsam der Geweih-

ten ist einerseits mehr als der schlichte 

Glaubensgehorsam der Gläubigen, der sich 

nur auf die Lehre in Glauben und Sitten 

bezieht (LG 25). Andererseits geht es im 

Weiheversprechen nicht um den Gehor-

sam der Ordensleute, der noch eine zu-

sätzliche Qualität hat, indem er auf die 

persönliche Vollkommenheit zielt (LG 42; 

PC 14). Der Gehorsam des Weiheamts um-

fasst also weniger als der evangelische Rat 

des Gehorsams der Ordensleute, insofern 

die Ordensoberen auch Weisungen für das 
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Privatleben ihrer Mitglieder geben können 1eser kirchenamtliche Gehorsam ent-
faltet sich material In drei Bereichen: Imund sollen, der Bischof ingegen ber die-

SC 1Ur weIlt verfügen kann, als CN mıt Bereich
dem 1enst und der Glaubwürdigkeit eiInNnes pastoraler Aktivitäten kirchlichen
Amltsträgers tun hat Der Gehorsam der andelns (Hirtendienst, Heiligungsdienst)
Weihe ist bezogen und beschränkt auf den VO  b Lehre und Verkündigung
In der Weihe übertragenen 1enst kirchlichen Sprechens e  Y- und Verkün-

Wenn ich mich also 1mM Folgenden digungsdienst)
diesem kirchenamtlichen Gehorsam der Personalführung kirchlicher
wende, ber den das LL Vatikanische KOn- Verfügbarkeit (Dienstbereitschaft)
711 anders als ber den Glaubensgehorsam Der letzte Bereich eIrı 1mM Sinne
der Getauften und den Vollkomme  elts- eiInes einzufordernden Gehorsams 1Ur die
gehorsam der Ordensleute erstaunlicher- Hauptamtlichen. Fur Ehrenamtliche ist
WwWEeIsSe keine Aussagen macht, dann ist CS die Dienstbereitschaft 1Ur eine moralische
nicht sinnvoll, ausschließlich ber geweih- Verpflichtung, die nicht eingeklagt werden

kann. DIe anderen beiden Bereiche betrefi-Amltsträger nachzudenken. Es gibt viele
Amter In der Kirche, die nicht mıt einer fen ingegen auch ehrenamtliche Amltsträ-
Weihe verbunden sind, aber gleichwohl In geriInnen der Kirche.
erheDBlıiıchem aße einen Amtsgehorsam Wle lässt sich der eingegrenzte
erfordern. eulillic. wird das elwa, WEnnn amtliche Gehorsam begrifflich fassen? Im
VO  b TheologieprofessorInnen und anderen klassischen andDuc. „Katholische MO-
gehobenen Amltsträgern In der Kirche, SE1- raltheologie” VO  u Joseph ausDac. und

S1€ alen oder rliester, aupt- oder eh- (Justav Ermecke*? wird definiert: „‚r eNOF-
renamtlich tätıg, VOLF ihrem Amttsantritt die Sa ist diejenige Tugend, die den illen
SS „Professio fidei” In einer erwelterten, ene1gt macht, das eiInNnes Oberen
VO Apostolischen vorgeschriebe- eriullen.  ß Und die beiden führen WEeI1-
Hen Formel verlangt wird.‘ Aber auch terhin aUus, dass sich dieser Gehorsam auf

das richte und die Ehrfurcht VOLF derCS nicht SahzZ Ormlıc. zugeht wI1Ie z. B
bei der Bestellung der Pfarrgemeinderäte das setzenden Person ausdrücke.
oder Kirchenverwaltungsmitglieder, ist ein Respekt VOLF der vorgesetzten Person und
analoger Dienstgehorsam vorausgesetzt Gehorsam gegenüber ihren (G;eboten Se1lenNn
und spiegelt sich In den einschlägigen Be- Zwel Selten einer edaule.
stimmungen für die Übernahme eiInNnes sol- An diese neuscholastische Definition
chen Amtes wider. Deswegen preche ich sind mindestens Zzwel fundamentale Än-
hier nicht allein VO priesterlichen oder fragen tellen
diakonalen Gehorsam, sondern VO (kir- Gehorsam immer eine Tugend
chen-)amtlichen Gehorsam allgemein. und Ungehorsam immer ein Laster ist, CI -

DIeser Personenkreis wird genannt 1ın CIC CL  S 633; für Cdie Priesterweihe siehe CL  S 350, für Cdie
Installation eiINes Prilesters ın eın pastorales A mt siehe CL  S 542; der ext der Formel findet sich
ın AAS X ] 1989 104 ft. 11659; 1998 547
Joseph Mausbach / (JUuSiaV Ermecke, Katholische Moraltheologie. Band e spezielle Moral.
l Der religiöse Pflichtenkreis, Munster 191954, 297/-300, hier 2097
Ebd., 2098

172

Privatleben ihrer Mitglieder geben können 

und sollen, der Bischof hingegen über die-

ses nur so weit verfügen kann, als es mit 

dem Dienst und der Glaubwürdigkeit eines 

Amtsträgers zu tun hat. Der Gehorsam der 

Weihe ist bezogen und beschränkt auf den 

in der Weihe übertragenen Dienst.

Wenn ich mich also im Folgenden 

diesem kirchenamtlichen Gehorsam zu-

wende, über den das II. Vatikanische Kon-

zil anders als über den Glaubensgehorsam 

der Getauften und den Vollkommenheits-

gehorsam der Ordensleute erstaunlicher-

weise keine Aussagen macht, dann ist es 

nicht sinnvoll, ausschließlich über geweih-

te Amtsträger nachzudenken. Es gibt viele 

Ämter in der Kirche, die nicht mit einer 

Weihe verbunden sind, aber gleichwohl in 

erheblichem Maße einen Amtsgehorsam 

erfordern. Deutlich wird das etwa, wenn 

von TheologieprofessorInnen und anderen 

gehobenen Amtsträgern in der Kirche, sei-

en sie Laien oder Priester, haupt- oder eh-

renamtlich tätig, vor ihrem Amtsantritt die 

sog. „Professio fidei“ in einer erweiterten, 

vom Apostolischen Stuhl vorgeschriebe-

nen Formel verlangt wird.1 Aber auch wo 

es nicht ganz so förmlich zugeht wie z. B. 

bei der Bestellung der Pfarrgemeinderäte 

oder Kirchenverwaltungsmitglieder, ist ein 

analoger Dienstgehorsam vorausgesetzt 

und spiegelt sich in den einschlägigen Be-

stimmungen für die Übernahme eines sol-

chen Amtes wider. Deswegen spreche ich 

hier nicht allein vom priesterlichen oder 

diakonalen Gehorsam, sondern vom (kir-

chen-)amtlichen Gehorsam allgemein.

1 Dieser Personenkreis wird genannt in CIC can. 833; für die Priesterweihe siehe can. 380, für die 
Installation eines Priesters in ein pastorales Amt siehe can. 542; der Text der Formel fi ndet sich 
in AAS 81 (1989), 104 ff . 1169; 90 (1998), 542 ff .

2 Joseph Mausbach / Gustav Ermecke, Katholische Moraltheologie. Band 2: Die spezielle Moral. 
Teil 1 – Der religiöse Pfl ichtenkreis, Münster 101954, 297–300, hier: 297.

3 Ebd., 298.

Dieser kirchenamtliche Gehorsam ent-

faltet sich material in drei Bereichen: Im 

Bereich

– pastoraler Aktivitäten = kirchlichen 

Handelns (Hirtendienst, Heiligungsdienst)

– von Lehre und Verkündigung = 

kirchlichen Sprechens (Lehr- und Verkün-

digungsdienst)

– der Personalführung = kirchlicher 

Verfügbarkeit (Dienstbereitschaft)

Der letzte Bereich betrifft im Sinne 

eines einzufordernden Gehorsams nur die 

Hauptamtlichen. Für Ehrenamtliche ist 

die Dienstbereitschaft nur eine moralische 

Verpflichtung, die nicht eingeklagt werden 

kann. Die anderen beiden Bereiche betref-

fen hingegen auch ehrenamtliche Amtsträ-

gerInnen der Kirche.

Wie lässt sich der so eingegrenzte 

amtliche Gehorsam begrifflich fassen? Im 

klassischen Handbuch „Katholische Mo-

raltheologie“ von Joseph Mausbach und 

Gustav Ermecke2 wird definiert: „Gehor-

sam ist diejenige Tugend, die den Willen 

geneigt macht, das Gebot eines Oberen 

zu erfüllen.“ Und die beiden führen wei-

terhin aus, dass sich dieser Gehorsam auf 

das Gebot richte und die Ehrfurcht vor der 

das Gebot setzenden Person ausdrücke.3 

Respekt vor der vorgesetzten Person und 

Gehorsam gegenüber ihren Geboten seien 

zwei Seiten einer Medaille.

An diese neuscholastische Definition 

sind mindestens zwei fundamentale An-

fragen zu stellen:

1. Ob Gehorsam immer eine Tugend 

und Ungehorsam immer ein Laster ist, er-

Rosenberger / „In Wahrhaftigkeit und Mut, Ehrfurcht und Liebe“ (LG 37)
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gibt sich nicht VO  u selbst Es auf, dass werden die neuscholastische Definition
die gesamte ethische Tradition se1it der Än- des Gehorsams hinterfragen MUSSeN. iıne

Quelle diesem Behufe ist die fun-tike In Aufzählung und Behandlung der Tu-
genden den Gehorsam nicht erwähnt.* Im damentaltheologische und ekklesiologi-

sche Reflexion des kirchlichen uchensUnterschie: den klassischen ugenden
wI1Ie der Gerechtigkeit nthält der Begriff ach ahrher
Gehorsam nämlich kein inhaltliches Ziel,
sondern 1Ur eine ormale Bestimmung. Er 7 1 emenmnsame Suche DIe dialogische
I11US5 also als „formale” oder „sekundäre”, Struktur des amtlıchen ehorsams
IHNan könnte auch instrumentelle
Tugend angesprochen werden” und ist da- Im Unterschie: den 1950er-Jahren ist
mıt keine Tugend mehr, In der heutigen Theologie klar, dass der

Gehorsam keine Einbahnstrafße VO  bCa ugenden PeI definitionem ber jeder
instrumentellen Zwecksetzung stehen. DIe ach oben darstellt, sondern wechselseitig
VO  b ausbac und Ermecke behauptete vollzogen werden 111U55 Es geht darum,
Gleichsetzung VO  b Person (Haltung) und dass ere und ihnen ÄAnvertraute beid-
Befehl/Befehlsausführung (Handlung) als selt1g einander achten und aufeinander
„Zwel Selten einer edaille  C6 gibt CS folg- hören. In großartiger e1se beschreibt das
ich nicht. Haltung und andlung werden LL Vatikanische Konzil dieses Wechselver-
moraltheologisch wohlweislich gul er- hältnis für die Beziehung zwischen Amlts-
schieden! tragern und (V. mtlich tätigen) alen ıIn

Dass Gehorsam 1Ur die Untergebe- DIe Untergebenen en das Recht,
Hen bindet und nicht zugleic. die Oberen, geistliche (juter empfangen; die Pflicht,
ist ebenfalls AaUuSs sich heraus nicht einsich- den Oberen ihre ünsche und Bedürfnis-
(1g Dass auch hier die gesamte Tradition SC mitzuteilen: das Recht, mM1ıtunter auch
verlassen wird, werde ich 1mM Folgenden die Pflicht, entsprechend ihrem Wiıssen,
zeigen. ihrer Zuständigkeit und tellung ihre Me1l-

NUNg „1n Wahrhaftigkeit und
mıt Mut, Klugheit, Ehrfurcht und Liebe”;

Gehorsam un dıe uC der S1€ en die Pflicht, pastorale und ehr-
anrneı Fundamentaltheo- mäfßige Anordnungen der ırten bereit-
logische un ekklesiologische willig aufzunehmen und für die Oberen
Erwagungen beten Umgekehrt, 3 3 en die

Oberen die Pflicht, die Wuürde und Ver-
Mıt den beiden nfragen die Neu- antwortun der Unteren anzuerkennen
scholastik sind die zentralen Linıen der und fördern, deren klugen Rat
welteren Untersuchung vorgezeichnet. Wır nutzen, ihnen ufgaben übertragen

Hierzu ausführlich Werner Wobhlbert, Ist (Un-)Gehorsam 1nN€ Tugend?, 1: EHisabeth Kapferer /
Gertraud ULZz Ciemens Sedmak / Mario Wintersteiger (He.) Der gesellschaftliche Mensch
un: Cdie menschliche Gesellschaft. Gedenkschrift für Franz artın chmölz (Salzburger T1heo-
logische Studien 52), Innsbruck-Wien 2014, 107-121
/u „Formale Tugend” siehe Hans Reiner, Gesinnung Uun: Haltung, 1n e Sammlung 13 1958
292-298, hier 205 „Sekundäre Tugend” bzw „Sekundärtugend” siehe IHeimar Mieth, DIie
UEln Tugenden, München 1984, 71
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gibt sich nicht von selbst. Es fällt auf, dass 

die gesamte ethische Tradition seit der An-

tike in Aufzählung und Behandlung der Tu-

genden den Gehorsam nicht erwähnt.4 Im 

Unterschied zu den klassischen Tugenden 

wie der Gerechtigkeit enthält der Begriff 

Gehorsam nämlich kein inhaltliches Ziel, 

sondern nur eine formale Bestimmung. Er 

muss also als „formale“ oder „sekundäre“, 

man könnte auch sagen: instrumentelle 

Tugend angesprochen werden5 und ist da-

mit genau genommen keine Tugend mehr, 

da Tugenden per definitionem über jeder 

instrumentellen Zwecksetzung stehen. Die 

von Mausbach und Ermecke behauptete 

Gleichsetzung von Person (Haltung) und 

Befehl/Befehlsausführung (Handlung) als 

„zwei Seiten einer Medaille“ gibt es folg-

lich nicht. Haltung und Handlung werden 

moraltheologisch wohlweislich gut unter-

schieden!

2. Dass Gehorsam nur die Untergebe-

nen bindet und nicht zugleich die Oberen, 

ist ebenfalls aus sich heraus nicht einsich-

tig. Dass auch hier die gesamte Tradition 

verlassen wird, werde ich im Folgenden 

zeigen.

2 Gehorsam und die Suche der 
Wahrheit. Fundamentaltheo-
logische und ekklesiologische 
Erwägungen

Mit den beiden Anfragen an die Neu-

scholastik sind die zentralen Linien der 

weiteren Untersuchung vorgezeichnet. Wir 

4 Hierzu ausführlich Werner Wolbert, Ist (Un-)Gehorsam eine Tugend?, in: Elisabeth Kapferer /
Gertraud Putz / Clemens Sedmak / Mario C. Wintersteiger (Hg.), Der gesellschaft liche Mensch 
und die menschliche Gesellschaft . Gedenkschrift  für Franz Martin Schmölz (Salzburger Th eo-
logische Studien 52), Innsbruck–Wien 2014, 107–121.

5 Zu „Formale Tugend“ siehe Hans Reiner, Gesinnung und Haltung, in: Die Sammlung 13 (1958), 
292–298, hier: 295 f. „Sekundäre Tugend“ bzw. „Sekundärtugend“ siehe Dietmar Mieth, Die 
neuen Tugenden, München 1984, 71.

werden die neuscholastische Definition 

des Gehorsams hinterfragen müssen. Eine 

erste Quelle zu diesem Behufe ist die fun-

damentaltheologische und ekklesiologi-

sche Reflexion des kirchlichen Suchens 

nach Wahrheit.

2.1 Gemeinsame Suche. Die dialogische 
Struktur des amtlichen Gehorsams

Im Unterschied zu den 1950er-Jahren ist 

in der heutigen Theologie klar, dass der 

Gehorsam keine Einbahnstraße von unten 

nach oben darstellt, sondern wechselseitig 

vollzogen werden muss: Es geht darum, 

dass Obere und ihnen Anvertraute beid-

seitig einander achten und aufeinander 

hören. In großartiger Weise beschreibt das 

II. Vatikanische Konzil dieses Wechselver-

hältnis für die Beziehung zwischen Amts-

trägern und (v. a. amtlich tätigen) Laien in 

LG 37: Die Untergebenen haben das Recht, 

geistliche Güter zu empfangen; die Pflicht, 

den Oberen ihre Wünsche und Bedürfnis-

se mitzuteilen; das Recht, mitunter auch 

die Pflicht, entsprechend ihrem Wissen, 

ihrer Zuständigkeit und Stellung ihre Mei-

nung zu sagen – „in Wahrhaftigkeit und 

mit Mut, Klugheit, Ehrfurcht und Liebe“; 

sie haben die Pflicht, pastorale und lehr-

mäßige Anordnungen der Hirten bereit-

willig aufzunehmen und für die Oberen 

zu beten. Umgekehrt, so LG 37, haben die 

Oberen die Pflicht, die Würde und Ver-

antwortung der Unteren anzuerkennen 

und zu fördern, deren klugen Rat gerne 

zu nutzen, ihnen Aufgaben zu übertragen 

Rosenberger / „In Wahrhaftigkeit und Mut, Ehrfurcht und Liebe“ (LG 37)
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und 1mM diesbezüglichen Handeln Freiheit ahrher wachsen und gedeihen kann
geben, S1€ ZUFK Eigeninitiative ermutigen, AaUS Respekt VOLF den anderen Mitgliedern
ihre ingaben und üunsche aufmerksam dieser Gemeinschaft. In gläubiger 1C. SC
In rwägung ziehen und die gerechte chieht diese Selbstbindung AaUS Ehrfurcht
Freiheit 1mM bürgerlichen Bereich sorgfältig VOLF (J,ott und In gleichzeitiger Bindung
anzuerkennen. ihn und seinen illen

Es ist VO  u er Bedeutung, dass das Gehorsam ist olglic. kein Selbst-
Konzil Sein Gehorsamsverständnis aUS- zweck und damıit auch keine Tugend 1mM
drücklich die Relatio der Komm1s- ursprünglichen Sinn!), sondern das hat
S10 dialogisch anlegt und einen Antrag die moraltheologische Tradition ber WEe1-
auf ein monologisch-hierarchisches (Je- Strecken betont ein Mittel ZU. Zweck
horsamsverständnis explizit zurückweist.® der ärkung der (kirchlichen) (Jemeln-

schaft auf ihrer ucC. ach der ahrherFur eine sich Dialog orlentierende (Je-
horsamspraxis das Konzil darüber Zugunsten der Gemeinschaft stellt der FE1IN-
hinaus auch tliche Früchte, die davon CI - zelne SE1INE persönlichen Überzeugungen,

werden dürfifen Bel den Unterstellten Präferenzen, Interessen und Bedürfnisse
stärkt S1€ den Sınn für Eigenverantwortung zurück solange dies nicht SE1INE IN -
und die Bereitwilligkeit ZU. E1insatz. Bel nersten Gewissensüberzeugungen geht.
beiden, Unterstellten WIE Vorgesetzten,
bewirkt S1€ eine leichtere und CHSCIC Ver- anrneı Ist kem Monopol enor-
bundenheit Und den Vorgesetzten Sarallı- Sa m Kontext der re der OC
1er das oren auf die Unterstellten eine theofogici
größere Urteilskraft In weltlichen und
geistlichen Fragen, weil S1e die au- Nun könnte jemand einwenden, das LL Va-

tikanische Konzil habe mıt Se1iINer Wendebens- und Lebens-)Erfahrung der Nntier-
stellten nutzen. VO monologischen ZU. dialogischen (Je-

Ich die ese, dass das, Was horsamsverständnis einen Fehler emacht
das Konzil für den Gehorsam der ehren- und sich unbedacht der Moderne AaNSC-
„amtlichen‘ er damıt eben mtlich tatı- In Wirklichkeit hat das dialogische
gen) alen sagt, analog für die Amltsträger Gehorsamsverständnis aber eine uralte

Wurzel In der klassischen fundamental-1mM CHSCICMH Sinne gilt: Gehorsam elingt
1ULTL, Wenn €e1| Selten, ere wI1Ie Nntier- theologischen Lehre der loci theologict.
gebene, aufeinander und auf (J,ott hören. 1ese Lehre au sehr vereinfacht auf eine
Daher möchte ich olgende (Neu-)Defini entscheidende Einsicht hinaus: Es gibt In
fi0on vorschlagen: DIe Grundhaltung des der Kirche, bezogen auf ihren genulnen
amtlichen Gehorsams ist die beständige Zuständigkeitsbereich Glauben und Sıtten,
und freie Bindung des eigenen amtlichen nicht eine eINZIEE, sondern eine ReIl-
Redens und andelns die 1mM Dialog he VO  u utonomen Bezeugungsinstanzen
miteinander vereinbarten Regeln der (Je- der ahrher Da sind chrift und lturgle
meinschaft der Kirche mıt dem Ziel, dass als Zwel sehr ursprungsnahe Nnstanzen,
diese Gemeinschaft In ihrer uCcC. ach der welche die TIreue ZU. Anfang, Je

efier Hunermann, Kommentierung VOoO  3 37, 1n Herders Theologischer Kommentar zu

/ weiten Vatikanischen Konzil. Band 2, Freiburg, Br -Basel-Wien 2004, 4758-481, hier 478
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und im diesbezüglichen Handeln Freiheit 

geben, sie zur Eigeninitiative zu ermutigen, 

ihre Eingaben und Wünsche aufmerksam 

in Erwägung zu ziehen und die gerechte 

Freiheit im bürgerlichen Bereich sorgfältig 

anzuerkennen.

Es ist von hoher Bedeutung, dass das 

Konzil sein Gehorsamsverständnis aus-

drücklich – so die Relatio der Kommis-

sion – dialogisch anlegt und einen Antrag 

auf ein monologisch-hierarchisches Ge-

horsamsverständnis explizit zurückweist.6 

Für eine sich am Dialog orientierende Ge-

horsamspraxis nennt das Konzil darüber 

hinaus auch etliche Früchte, die davon er-

hofft werden dürfen: Bei den Unterstellten 

stärkt sie den Sinn für Eigenverantwortung 

und die Bereitwilligkeit zum Einsatz. Bei 

beiden, Unterstellten wie Vorgesetzten, 

bewirkt sie eine leichtere und engere Ver-

bundenheit. Und den Vorgesetzten garan-

tiert das Hören auf die Unterstellten eine 

größere Urteilskraft in weltlichen und 

geistlichen Fragen, weil sie so die (Glau-

bens- und Lebens-)Erfahrung der Unter-

stellten nutzen.

Ich vertrete die These, dass das, was 

das Konzil für den Gehorsam der ehren-

„amtlichen“ (aber damit eben amtlich täti-

gen) Laien sagt, analog für die Amtsträger 

im engeren Sinne gilt: Gehorsam gelingt 

nur, wenn beide Seiten, Obere wie Unter-

gebene, aufeinander und auf Gott hören. 

Daher möchte ich folgende (Neu-)Defini-

tion vorschlagen: Die Grundhaltung des 

amtlichen Gehorsams ist die beständige 

und freie Bindung des eigenen amtlichen 

Redens und Handelns an die im Dialog 

miteinander vereinbarten Regeln der Ge-

meinschaft der Kirche – mit dem Ziel, dass 

diese Gemeinschaft in ihrer Suche nach der 

6 Peter Hünermann, Kommentierung von LG 37, in: Herders Th eologischer Kommentar zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Band 2, Freiburg, i. Br.–Basel–Wien 2004, 478– 481, hier: 478.

Wahrheit wachsen und gedeihen kann – 

aus Respekt vor den anderen Mitgliedern 

dieser Gemeinschaft. In gläubiger Sicht ge-

schieht diese Selbstbindung aus Ehrfurcht 

vor Gott und in gleichzeitiger Bindung an 

ihn und seinen Willen.

Gehorsam ist folglich kein Selbst-

zweck (und damit auch keine Tugend im 

ursprünglichen Sinn!), sondern – das hat 

die moraltheologische Tradition über wei-

te Strecken betont – ein Mittel zum Zweck 

der Stärkung der (kirchlichen) Gemein-

schaft auf ihrer Suche nach der Wahrheit. 

Zugunsten der Gemeinschaft stellt der Ein-

zelne seine persönlichen Überzeugungen, 

Präferenzen, Interessen und Bedürfnisse 

zurück – solange dies nicht gegen seine in-

nersten Gewissensüberzeugungen geht.

2.2 Wahrheit ist kein Monopol. Gehor-
sam im Kontext der Lehre der loci 
theologici

Nun könnte jemand einwenden, das II. Va-

tikanische Konzil habe mit seiner Wende 

vom monologischen zum dialogischen Ge-

horsamsverständnis einen Fehler gemacht 

und sich unbedacht der Moderne ange-

passt. In Wirklichkeit hat das dialogische 

Gehorsamsverständnis aber eine uralte 

Wurzel in der klassischen fundamental-

theologischen Lehre der loci theologici.

Diese Lehre läuft sehr vereinfacht auf eine 

entscheidende Einsicht hinaus: Es gibt in 

der Kirche, bezogen auf ihren genuinen 

Zuständigkeitsbereich Glauben und Sitten, 

nicht eine einzige, sondern eine ganze Rei-

he von autonomen Bezeugungsinstanzen 

der Wahrheit: Da sind Schrift und Liturgie 

als zwei sehr ursprungsnahe Instanzen, 

welche die Treue zum Anfang, d. h. zu Je-
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SsSuUuS5 VO  b Nazaret und ZUFK Botschaft VO  b SE1- Wenn sich alle klar machen, dass keiner für
Ner Auferstehung, garantieren die Über- sich der der Welt ist und ein Wahr-
lieferung 1mM Sinne des Überlieferten). Da heitsmonopol besitzt. Ohne ein erheDliches
sind die eher gegenwartsnahen Instanzen Ma{fß emu ist der Gehorsam nicht

verwirklichder lehramtlichen Verkündigung und des
Konsenses der G;läubigen (CONSENSUS fide-
lium, vgl bes 12), welche die Relevanz DEN Oomentan Defizit: enlende
kirchlichen Lehrens und Lebens für die Rechtsstrukturen des Aufeinander-
G egenwart garantieren und ihnen ZUSC- Horens
ordnet die Theologie als Reflexionsinstanz
die Überlieferung 1mM Sinne des Über- Neben der spirituellen (rundhaltung der
lieferns DZw. der Überliefernden). Und Ca emu: und der ethischen Grundhaltung
sind SCHLLEISLIC. die außerkirchlichen, aber VO  b Ehrfurcht und Wahrhaftigkeit bel
VO  b der Kirche immer anerkannten ezeu- en innerkirchlichen Dialog elel-
gungsinstanzen der ahrhen! In der „Welt  d ligten Vorgesetzten WIE Untergebenen
die „Zoci alient”, wI1Ie S1€ eichılor ano braucht CS aber auch eine rechtliche Ver-
nannte Philosophie, Naturwissenschaften, fassung für das konkrete orgehen 1mM

VO  b Dissensen Was el CS denn konkret,uns und Kultur us  s die Überlieferung
1mM Sinne des der Kirche VO  b aufßen Zu- dass die Untergebenen die Anordnungen
kommenden). der Oberen bereitwillig aufnehmen ollen?

Es gibt also eine Pluralität VO  u Instan- Und Was meln CS umgekehrt konkret,
ZEeMN inner- und aufßerhalb der Kirche, die dass die Oberen den Kat der Unterstellten

ernsthaft edenken ollen?Je einen Teil der ahrheı In auDens-
und Sittenfragen bezeugen, die aber 1Ur Darauf gibt der CI VO  b 1983 edau-
In Verbindung miteinander und 1mM oren erlicherweise keine Antwort. war greift
aufeinander das (janze der ahrheı CI - 2172 die (moraltheologischen) Ormu-
kennen vermoögen. Öt1g ist er der SC lierungen VO  b teilweise wörtlich auf.

Was aber e ist eine strukturelle Um-duldige, beharrliche, aber VO  u en SC
nNnannten Instanzen ergebnisoffene Diskurs. setzung dieser rein moralischen Appelle
DIe Kirche hat In den 2000 Jahren ihres In konkrete Rechtsverfahren. Es gibt, das
Bestehens schon oft ihre Os1ılL1ion geändert, beklagt eler Hünermann“®© Recht, keine
auch In substanziellen Fragen, und das Regeln alur, wI1Ie das wechselseitige Ooren

rein formal und institutionalisiert VONsTat-gul > weil CS mıt Gründen und AaUS

Einsicht eschah. Gehorsam gegenüber tengehen soll. (‚enau diese Gesetzeslücke
einzelnen Instanzen In der Kirche kann sat Unfrieden und Zwietracht. S1e er-
also 1Ur dann ZUFK Erfüllung kommen, grä letztlich den moralisch geforderten
Wenn alle In der Kirche zunächst einmal dialogischen Gehorsam, weil dieser den
auf (J,ott hören, der auf vielerlei e1se und Schutz und die gesetzlicher arstel-
In en Menschen uns spricht.’ Und lungen braucht

Wenn Cdieses wechselseitige Horen nicht der wen1g geschieht, kann das, WA1S zunächst als
Ungehorsam erscheint, der wahre un: eigentliche Gehorsam seE1IN, vgl Werner Wolbert, Ist
(Un-)Gehorsam 1nN€ Tugend? s Anm 4)
efier Hunermann, Kommentierung VOoO  3 37 s Anm 6) 479
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sus von Nazaret und zur Botschaft von sei-

ner Auferstehung, garantieren (die Über-

lieferung im Sinne des Überlieferten). Da 

sind die eher gegenwartsnahen Instanzen 

der lehramtlichen Verkündigung und des 

Konsenses der Gläubigen (consensus fide-

lium, vgl. bes. LG 12), welche die Relevanz 

kirchlichen Lehrens und Lebens für die 

Gegenwart garantieren – und ihnen zuge-

ordnet die Theologie als Reflexionsinstanz 

(die Überlieferung im Sinne des Über-

lieferns bzw. der Überliefernden). Und da 

sind schließlich die außerkirchlichen, aber 

von der Kirche immer anerkannten Bezeu-

gungsinstanzen der Wahrheit in der „Welt“, 

die „loci alieni“, wie sie Melchior Cano 

nannte: Philosophie, Naturwissenschaften, 

Kunst und Kultur usw. (die Überlieferung 

im Sinne des der Kirche von außen Zu-

kommenden).

Es gibt also eine Pluralität von Instan-

zen inner- und außerhalb der Kirche, die 

je einen Teil der Wahrheit in Glaubens- 

und Sittenfragen bezeugen, die aber nur 

in Verbindung miteinander und im Hören 

aufeinander das Ganze der Wahrheit zu er-

kennen vermögen. Nötig ist daher der ge-

duldige, beharrliche, v. a. aber von allen ge-

nannten Instanzen ergebnisoffene Diskurs. 

Die Kirche hat in den 2000 Jahren ihres 

Bestehens schon oft ihre Position geändert, 

auch in substanziellen Fragen, und das war 

gut so, weil es mit guten Gründen und aus 

Einsicht geschah. Gehorsam gegenüber 

einzelnen Instanzen in der Kirche kann 

also nur dann zur Erfüllung kommen, 

wenn alle in der Kirche zunächst einmal 

auf Gott hören, der auf vielerlei Weise und 

in allen Menschen zu uns spricht.7 Und 

7 Wenn dieses wechselseitige Hören nicht oder zu wenig geschieht, kann das, was zunächst als 
Ungehorsam erscheint, der wahre und eigentliche Gehorsam sein, vgl. Werner Wolbert, Ist 
(Un-)Gehorsam eine Tugend? (s. Anm. 4).

8 Peter Hünermann, Kommentierung von LG 37 (s. Anm. 6), 479.

wenn sich alle klar machen, dass keiner für 

sich der Nabel der Welt ist und ein Wahr-

heitsmonopol besitzt. Ohne ein erhebliches 

Maß an Demut ist der Gehorsam nicht zu 

verwirklichen.

2.3 Das momentane Defi zit: Fehlende 
Rechtsstrukturen des Aufeinander-
Hörens

Neben der spirituellen Grundhaltung der 

Demut und der ethischen Grundhaltung 

von Ehrfurcht und Wahrhaftigkeit bei 

allen am innerkirchlichen Dialog Betei-

ligten – Vorgesetzten wie Untergebenen – 

braucht es aber auch eine rechtliche Ver-

fassung für das konkrete Vorgehen im Falle 

von Dissensen. Was heißt es denn konkret, 

dass die Untergebenen die Anordnungen 

der Oberen bereitwillig aufnehmen sollen? 

Und was meint es umgekehrt konkret, 

dass die Oberen den Rat der Unterstellten 

ernsthaft bedenken sollen?

Darauf gibt der CIC von 1983 bedau-

erlicherweise keine Antwort. Zwar greift 

can. 212 die (moraltheologischen) Formu-

lierungen von LG 37 teilweise wörtlich auf. 

Was aber fehlt, ist eine strukturelle Um-

setzung dieser rein moralischen Appelle 

in konkrete Rechtsverfahren. Es gibt, das 

beklagt Peter Hünermann8 zu Recht, keine 

Regeln dafür, wie das wechselseitige Hören 

rein formal und institutionalisiert vonstat-

tengehen soll. Genau diese Gesetzeslücke 

sät Unfrieden und Zwietracht. Sie unter-

gräbt letztlich den moralisch geforderten 

dialogischen Gehorsam, weil dieser den 

Schutz und die Hilfe gesetzlicher Klarstel-

lungen braucht.
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Gehorsam zwischen Gemenn- DIe Haustafeln, die zeitgenössisches Ord-
folal un Personwürde. Moral- nungsdenken aufgreifen, rücken den ZW1-
theologısche un SOzZIale  Ische schenmenschlichen Gehorsam In den MIt-
Erwagungen telpunkt (Eph m Kol _

Frauen gehorchen den ännern, Kinder
Bisher habe ich die fundamentaltheo- den Eltern, SklavInnen den erren:; ÜAhn-
logische Begründung des dialogischen (Je- ich auch In den Pastoralbriefen). Es ist of-
horsams als auch dessen ehlende kirchen- fenkundig, dass das mittelalterliche Ordo-
rechtliche Stützung argelegt. Nunmehr Denken praktisch nahtlos diese CUuU«C
möchte ich In eine vertiefte sozlalethische Tradition anknüpfen kann: Gehorsam
und moraltheologische Reflexion des am(l- ist Gehorsam gegenüber den familialen,
lichen Gehorsams einstelgen. S1e steht kirchlichen und gesellschaftlichen Auto-
ıIn der Grundspannung VO  b Gemeinwohl ıtaten die Ordnung und Stabilität
und ersonwürde. des (Jemeinwesens bewahren.

E1n Zurechtrücken der Verhältnisse
geschieht erst wleder In der Neuzelıt, be-37 Äus Einsicht folgen. (jelstes-

geschichtliche Grundpositionen sonders In der Aufklärung. Fur Immanuel
Kant“® gibt CN keinen In sich stehenden (Je-

Es 1a überraschen, aber In der riechi- horsam gegenüber weltlichen Autorıitäten,
denn dieser ware heteronom. Gehorsam istschen Philosophie, efw.: In der Nikoma-

chischen des Aristoteles, ist der für ihn allein AaUS Einsicht In die ethischen
Gehorsam kein ema. Auch die (G(Jesetze der Vernunft eisten 1Ur

verwirklicht der Mensch Autonomuie undpricht ange eit 1Ur VO Ooren scha-
ma ‘), nicht aber VO Gehorchen Darüber Freiheit, denen als Vernuniftwesen
hinaus taucht 1mM euen Testament wI1Ie In erufen 1ST Innerweltliche Autoritäten
der griechischen Philosophie der Begriff können ach ant olglic 1Ur dann (Je-
nel9sc8al „ dUuS Einsicht fo auf horsam einfordern, WEnnn S1€ die Vernünf-
der ahrher folgen: Gal 5)) den Worten tigkeit ihrer Anordnungen verständlich
folgen: Apg 28,24 u.a.) Der eigentlich für machen. Der oder die Untergebene Olg
den Gehorsam gebräuchliche Begriff der ihnen dann nicht AaUuSs Unterwerfung, SO1I1-

aber nicht immer mıt „gehorchen‘ üÜübDer- dern AaUuSs Einsicht.
werden kann!'), nämlich UIAKODELV Letztlich ergibt sich AaUuSs den edanken

findet sich erst 1mM paulinischen Schrifttum ants, welche die griechische und bib-
und bezieht sich dort allein auf den £eNOTF- lische Vorstellung VO efolgen der Wahr-
Sa gegenüber (GJott CSUuSs War gehorsam heit AaUuSs Einsicht revitalisieren, 1mM Kontext
bis ZU. Tod 2,7{41.) iıhm sollen WITr des hier untersuchten kirchenamtlichen
CS gleich un Der Gehorsam ist hier ein Gehorsams eine wechselseitige ec  er-
Strukturmoment des aubens, nicht der tigungspflicht: DIe Unterstellten MUSSsSen
Kirchendisziplin. sich rechtfertigen, WEnnn S1€ kirchliche

In den neutestamentlichen Spätschrif- Oormen übertreten. DIe Oberen MUSSsSen
ten ingegen verschiebt sich der Akzent sich rechtfertigen, Wenn S1€ Oormen auf-

Michael eobald, Art Gehorsam. Biblisch-theologisch, 1: LIhK® 1995 358 -3064, hier
3509

MS 1 V, 440 —445
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3 Gehorsam zwischen Gemein-
wohl und Personwürde. Moral-
theologische und sozialethische 
Erwägungen

Bisher habe ich v. a. die fundamentaltheo-

logische Begründung des dialogischen Ge-

horsams als auch dessen fehlende kirchen-

rechtliche Stützung dargelegt. Nunmehr 

möchte ich in eine vertiefte sozialethische 

und moraltheologische Reflexion des amt-

lichen Gehorsams einsteigen. Sie steht v. a. 

in der Grundspannung von Gemeinwohl 

und Personwürde.

3.1 Aus Einsicht folgen. Geistes-
geschichtliche Grundpositionen

Es mag überraschen, aber in der griechi-

schen Philosophie, etwa in der Nikoma-

chischen Ethik des Aristoteles, ist der 

Gehorsam kein Thema. Auch die Bibel 

spricht lange Zeit nur vom Hören (scha-

ma‘), nicht aber vom Gehorchen. Darüber 

hinaus taucht im Neuen Testament wie in 

der griechischen Philosophie der Begriff 

πείθεσθαι – „aus Einsicht folgen“ – auf 

(der Wahrheit folgen: Gal 5,7; den Worten 

folgen: Apg 28,24 u. a.). Der eigentlich für 

den Gehorsam gebräuchliche Begriff (der 

aber nicht immer mit „gehorchen“ über-

setzt werden kann!), nämlich ὑπακούειν 

findet sich erst im paulinischen Schrifttum 

und bezieht sich dort allein auf den Gehor-

sam gegenüber Gott: Jesus war gehorsam 

bis zum Tod (Phil 2,7 f.) – ihm sollen wir 

es gleich tun. Der Gehorsam ist hier ein 

Strukturmoment des Glaubens,9 nicht der 

Kirchendisziplin.

In den neutestamentlichen Spätschrif-

ten hingegen verschiebt sich der Akzent. 

9 Michael Th eobald, Art. Gehorsam. I. Biblisch-theologisch, in: LTh K3 4 (1995), 358 –364, hier 
359.

10 Z. B. GMS AA IV, 440 – 445.

Die Haustafeln, die zeitgenössisches Ord-

nungsdenken aufgreifen, rücken den zwi-

schenmenschlichen Gehorsam in den Mit-

telpunkt (Eph 5,21– 6,9; Kol 3,18 – 4,1: 

Frauen gehorchen den Männern, Kinder 

den Eltern, SklavInnen den Herren; ähn-

lich auch in den Pastoralbriefen). Es ist of-

fenkundig, dass das mittelalterliche Ordo-

Denken praktisch nahtlos an diese neue 

Tradition anknüpfen kann: Gehorsam 

ist Gehorsam gegenüber den familialen, 

kirchlichen und gesellschaftlichen Auto-

ritäten – um die Ordnung und Stabilität 

des Gemeinwesens zu bewahren.

Ein Zurechtrücken der Verhältnisse 

geschieht erst wieder in der Neuzeit, be-

sonders in der Aufklärung. Für Immanuel 

Kant10 gibt es keinen in sich stehenden Ge-

horsam gegenüber weltlichen Autoritäten, 

denn dieser wäre heteronom. Gehorsam ist 

für ihn allein aus Einsicht in die ethischen 

Gesetze der Vernunft zu leisten – nur so 

verwirklicht der Mensch Autonomie und 

Freiheit, zu denen er als Vernunftwesen 

gerufen ist. Innerweltliche Autoritäten 

können nach Kant folglich nur dann Ge-

horsam einfordern, wenn sie die Vernünf-

tigkeit ihrer Anordnungen verständlich 

machen. Der oder die Untergebene folgt 

ihnen dann nicht aus Unterwerfung, son-

dern aus Einsicht.

Letztlich ergibt sich aus den Gedanken 

Kants, welche die griechische und bib-

lische Vorstellung vom Befolgen der Wahr-

heit aus Einsicht revitalisieren, im Kontext 

des hier untersuchten kirchenamtlichen 

Gehorsams eine wechselseitige Rechtfer-

tigungspflicht: Die Unterstellten müssen 

sich rechtfertigen, wenn sie kirchliche 

Normen übertreten. Die Oberen müssen 

sich rechtfertigen, wenn sie Normen auf-
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tellen Dbzw. einfordern. Einfach u- wohlprinzip ist also ein starkes Argument
lieren, eine Debatte Se1 beendet, VO  u für den Gehorsam.
mangelnden Argumenten egal OD ein Das Personwürdeprinzip („die Wur-
Oberer oder ein Unterstellter olches tut de er Betroffenen ist bedingungslos

achten und wahren” grenzt aber das (Je-

Zwischen AÄAutonomiıe und cCorporate meinwohlprinzip und damıit auch den (Je-

dentity. enorsam m Fadenkreuz horsam eın Niemand kann mıt Berufung
der katholischen Sozljallehre auf den Gehorsam ‚WU. werden,

SEINE HNeErSTE Überzeugung han-
Gehorsam, hatte me1ıne Definition In deln.!* Selbst Wenn CI irrt, 111U55 seiInem
Kap 2.1 gezelgt, ist notwendig, damıit das (Jew1lssen olgen, SeINe eigene Würde
Wohl einer Gemeinschaft verwirklicht und wahren. E1n /weites kommt hinzu: Nle-
ihr Fortbestehen gesichert werden kann. mand darfmıt erufung auf den Gehorsam
Insofern manıitfestiert der Gehorsam In be- ‚WU. werden, einen anderen Men-
sonderer e1se die vier Grundprinzipien schen entwürdigen, ihn willkürlich
der christlichen Soziallehre. ugleic oder partelisch benachteiligen.

Dasterliegt diesen Prinziplen der Gerechtig- Subsidiaritätsprinzip („alles,
keit und I11US5 sich ihnen CsSSCIl lassen. Was die kleinere sozlale Einheit eigen-
on Thomas VO  b Aquin*‘ ist diesen Weg tändig tun kann, darf ihr die übergeord-
SCHANSCH. elfe Einheit nicht nehmen, sondern soll

Das Gemeinwohlprinzip („unter vielmehr die Eigenständigkeit der kleine-
Wahrung der Wuürde er Betroffenen Ten Einheit Ördern') ist ebenfalls eher ein
kommt dem Gemeinwohl der Vorrang VOL Prinzıp, das dem Gehorsam Girenzen
dem Einzelwohl zu ) ware auf den £eNOTF- So viel Eigenverantwortung und 1e
Sa beziehen: Solange der Unterstell- WwIe möglich, viel Allgemeinverbindlich-

nicht SE1INE innerste Überzeugung keit wI1Ie ZUFK Wahrung der Einheit nötig
handeln I11US5 oder Se1INn Handeln jemandes das ordert VO  b den übergeordneten In-
Wuürde missachten würde, kommt dem tTanzen die gröfstmögliche Achtung VOLF

(G(Jesetz der Gemeinschaft der Vorrang VOL der genulnen Oompetenz und uständig-
dem Urteil des Einzelnen Das (Jemeln- keit untergeordneter Instanzen.‘*

11 Thomas VonRn Aquin, ct 11-11 104
Miıt dem Begriff der „Innersten Überzeugung“ spiele ich auf ewlssensurteile 1ın einer cschweren
Materlie . Cdie ın orofßer subjektiver Klarheit gefällt werden.
Vgl Thomas Vorn Aquin, De verıtate 17,4 Als Clie deutschen Bischöfe 1998 VO aps CZWUNSCH
wurden, AUS dem 5ystem der staatlichen Schwangerenberatung mıt Ausstellung eINes cheins
auszustelgen, weilgerte sich Bischof Franz Kamphaus VOoO  3 Limburg nach langem Überlegen mıt
Berufung auf se1in (Jewlssen. Um VOoO  3 ihm nicht verlangen, se1in (jewlssen handeln,
übertrug der aps dann Cdie Zuständigkeit für Cdie Beratungsstellen auf den Weihbischof.
An diese Stelle gehört Clie bereits ce1t Jahrzehnten Intensıiıv geführte Debatte, Inwiıewelt der rOM1-
cche Zentralismus nicht den Gehorsam der Kleriker überspanne; vgl ATO1S Müller, Das Problem
VOoO  3 Befehl Uun: Gehorsam 1m Leben der Kirche. Eıne pastoraltheologische Untersuchung, EI1IN-
siedeln 1964, 127-129 arl Golser, (jewlssen un: persönliche Verantwortung (Brixener T1heo-
logisches Jahrbuch 3) Innsbruck 2012, 51—-73, zeigt auf, WI1IE dieser Zentralismus VOoO Irilenter
Konzil bis zu Vaticanum lImmer cstärker ausgebaut wurde Selbst Josef Katzınger habe 1962
gefragt: Musse 11La der Kirche ‚nicht vorwerfen, dass 61€E ın einem Zuviel orge miıtunter
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stellen bzw. einfordern. Einfach zu postu-

lieren, eine Debatte sei beendet, zeugt von 

mangelnden Argumenten – egal ob ein 

Oberer oder ein Unterstellter solches tut.

3.2 Zwischen Autonomie und corporate 
identity. Gehorsam im Fadenkreuz 
der katholischen Soziallehre

Gehorsam, so hatte meine Definition in 

Kap. 2.1 gezeigt, ist notwendig, damit das 

Wohl einer Gemeinschaft verwirklicht und 

ihr Fortbestehen gesichert werden kann. 

Insofern manifestiert der Gehorsam in be-

sonderer Weise die vier Grundprinzipien 

der christlichen Soziallehre. Zugleich un-

terliegt er diesen Prinzipien der Gerechtig-

keit und muss sich an ihnen messen lassen. 

Schon Thomas von Aquin11 ist diesen Weg 

gegangen.

– Das Gemeinwohlprinzip („unter 

Wahrung der Würde aller Betroffenen 

kommt dem Gemeinwohl der Vorrang vor 

dem Einzelwohl zu“) wäre auf den Gehor-

sam so zu beziehen: Solange der Unterstell-

te nicht gegen seine innerste Überzeugung 

handeln muss oder sein Handeln jemandes 

Würde missachten würde, kommt dem 

Gesetz der Gemeinschaft der Vorrang vor 

dem Urteil des Einzelnen zu. Das Gemein-

11 Th omas von Aquin, s.th. II-II qq 104 f.
12 Mit dem Begriff  der „innersten Überzeugung“ spiele ich auf Gewissensurteile in einer schweren 

Materie an, die in großer subjektiver Klarheit gefällt werden.
13 Vgl. Th omas von Aquin, De veritate 17,4. Als die deutschen Bischöfe 1998 vom Papst gezwungen 

wurden, aus dem System der staatlichen Schwangerenberatung mit Ausstellung eines Scheins 
auszusteigen, weigerte sich Bischof Franz Kamphaus von Limburg nach langem Überlegen mit 
Berufung auf sein Gewissen. Um von ihm nicht zu verlangen, gegen sein Gewissen zu handeln, 
übertrug der Papst dann die Zuständigkeit für die Beratungsstellen auf den Weihbischof.

14 An diese Stelle gehört die bereits seit Jahrzehnten intensiv geführte Debatte, inwieweit der römi-
sche Zentralismus nicht den Gehorsam der Kleriker überspanne; vgl. Alois Müller, Das Problem 
von Befehl und Gehorsam im Leben der Kirche. Eine pastoraltheologische Untersuchung, Ein-
siedeln 1964, 127–129. Karl Golser, Gewissen und persönliche Verantwortung (Brixener Th eo-
logisches Jahrbuch 3), Innsbruck 2012, 51–73, zeigt auf, wie dieser Zentralismus vom Trienter 
Konzil bis zum I. Vaticanum immer stärker ausgebaut wurde. Selbst Josef Ratzinger habe 1962 
gefragt: Müsse man der Kirche „nicht vorwerfen, dass sie in einem Zuviel an Sorge mitunter 

wohlprinzip ist also ein starkes Argument 

für den Gehorsam.

– Das Personwürdeprinzip („die Wür-

de aller Betroffenen ist bedingungslos zu 

achten und zu wahren“) grenzt aber das Ge-

meinwohlprinzip und damit auch den Ge-

horsam ein: Niemand kann mit Berufung 

auf den Gehorsam gezwungen werden, 

gegen seine innerste Überzeugung zu han-

deln.12 Selbst wenn er irrt, muss er seinem 

Gewissen folgen,13 um seine eigene Würde 

zu wahren. Ein Zweites kommt hinzu: Nie-

mand darf mit Berufung auf den Gehorsam 

gezwungen werden, einen anderen Men-

schen zu entwürdigen, d. h. ihn willkürlich 

oder parteiisch zu benachteiligen.

– Das Subsidiaritätsprinzip („alles, 

was die kleinere soziale Einheit eigen-

ständig tun kann, darf ihr die übergeord-

nete Einheit nicht nehmen, sondern soll 

vielmehr die Eigenständigkeit der kleine-

ren Einheit fördern“) ist ebenfalls eher ein 

Prinzip, das dem Gehorsam Grenzen setzt: 

So viel Eigenverantwortung und Vielfalt 

wie möglich, so viel Allgemeinverbindlich-

keit wie zur Wahrung der Einheit nötig 

– das fordert von den übergeordneten In-

stanzen die größtmögliche Achtung vor 

der genuinen Kompetenz und Zuständig-

keit untergeordneter Instanzen.14 
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Umgekehrt stärkt das Solidaritäts- den Gehorsam eingrenzen, nämlich Per-
Prinzıp („AkteurInnen, die untereinander sonwurde- und Subsidiaritätsprinzip. DIe
Urc. die leiche Situation verbunden uns ijeg olglic darin, die Balance der
sind, sollen einander gröfstmögliche Un- vier Prinzıplen wahren und nicht
terstutzung gewähren, und ZWarLr VOITaln- erufung auf ein eINZIYES eine ungerecht-
g1g ZUFK subsidlären Unterstützung Urc fertigt CNSC oder welılte Auslegung des (Je-
übergeordnete Instanzen” den Gehorsam: horsams forcieren. Modern gesagtl geht
AmltsträgerInnen sollen einander über- CS eine klare und wahrnehmbare COI -

al dort, dies nötig und vereinbart 1St, porate identity der Gemeinschaft"
Urc. ein gleichartiges orgehen tutzen Wahrung der1eund Eigenständigkeit

einander Urc. Eigenwilligkeit aUS- ihrer Glieder.
zuspielen und 1mM Extremtfall ein FE1IN-
reifen übergeordneter Instanzen nötig ott mehr gehorchen als den

machen. Gehorsam kann auch und gal enschen enorsam und ewissen
nicht selten den Gehorsam gegenüber
kollegial vereinbarten Regelungen mMe1lInen Spätestens se1t den Gräueln des National-

sOzlalismus w1IisSssen WITL, In welche erır-(woO CS Spielräume eıtens des Vorgesetzten
g1 Aber auch der Gehorsam gegenüber IUNSCH menschlichen andelns ein falsch
den Welsungen des Vorgesetzten kann die verstandener Gehorsam führen kann. Der
Kollegialität der Untergebenen stärken, Mensch ist keine Maschine, die ohne W1-
WEnnn S1€ sich alle gemeinsam daran halten. derspruch alle Befehle ausführt, mıt denen
Es kann Gemeinschaft zerstoören, WwWenn In S1€ gefüttert wIrd. Er ist vielmehr ein eigen-
einem Dekanat ein einzelner Tiester stan- tändig denkendes und eine unvertretbare
dig Alleingänge praktiziert. Verantwortung tragendes Wesen.‘®

Deswegen en WITFr heute ein anderes
Wır en also Zzwel Prinziplen, die den Bild des Gehorsams als och VOL fünfzig
amtlichen Gehorsam stärken, nämlich (Je- oder hundert Jahren, und ist das
meinwohl- und Solidaritätsprinzip, und beste Zeugnis alur. Der dort beschriebene
zwel,;, welche die erufung der Oberen auf Gehorsam ist aufrecht und selbstbewusst,

viel verlautbart, viel NOormIlert dass 61€E sich hinter außeren Sicherheiten verschanzt,
ANSLATL der Wahrheit vertrauen, Cdie ın der Freiheit ebt Uun: solche Behütung SaI nicht nöt1ig
hat?“ BereIlits 1m Wiederabdruck Cdieses lextes 1969 ın „Las 11EUE 'olk Gottes” Uun: erneut 2010
ın den Gesammelten Schriften wird ın einer Fuflsnote hinzugefügt: „Mese Formulierung
trifit Clie gegenwartige Situation 11UT noch zu Teil.“ (Josef Ratzinger, Freimut Uun: Gehorsam.
Das Verhältnis des C'hristen selner Kirche 1: (Gesammelte Schriften 8/1, Freiburg

Br -Basel-Wien 2010, 445 -4067, hier 467)
Früher hat 111all Orlentiert militärischen Gehorsam VOoO  3 der „ACIeS ordinata”, der geord-
nefien Schlachtreihe gesprochen. DIieses Bild des militärischen Gehorsams 1st einerseIts durch
das 11 Vaticanum korrigiert worden, andererseits heute 1m Militär demokrtatischer taaten
celbst nicht mehr das gültige Leitbild!
DIies Silt unbeschadet der 508 „Milgram-Experimente” des 5Sozlalpsychologen Stanley Milgram
1963 der Yale-Universität. Bel allem Erschrecken, WI1IE viele Menschen unfer dem Druck VOoO  3

Autoritäten unmenschlichen Handlungen fähig sind, brachten Cdie kxperimente doch uch
zu Vorschein, dass der Befehl der Autoritat keinen Automatismus ErZEUL. Vgl hierzu
Hans Lüttke, Gehorsam Uun: (Jewlssen. DIie moralische Handlungskompetenz des Menschen
AUS Sicht des Milgram—Experimentes‚ Frankfurt Maın 2003
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zu viel verlautbart, zu viel normiert […], dass sie sich hinter äußeren Sicherheiten verschanzt, 
anstatt der Wahrheit zu vertrauen, die in der Freiheit lebt und solche Behütung gar nicht nötig 
hat?“ Bereits im Wiederabdruck dieses Textes 1969 in „Das neue Volk Gottes“ und erneut 2010 
in den Gesammelten Schrift en wird in einer Fußnote hinzugefügt: „Diese Formulierung […] 
trifft   die gegenwärtige Situation nur noch zum Teil.“ (Josef Ratzinger, Freimut und Gehorsam. 
Das Verhältnis des Christen zu seiner Kirche [1962], in: Gesammelte Schrift en 8/1, Freiburg 
i. Br.–Basel–Wien 2010, 448 – 467, hier: 467).

15 Früher hat man – orientiert am militärischen Gehorsam – von der „acies ordinata“, der geord-
neten Schlachtreihe gesprochen. Dieses Bild des militärischen Gehorsams ist einerseits durch 
das II. Vaticanum korrigiert worden, andererseits heute im Militär demokratischer Staaten 
selbst nicht mehr das gültige Leitbild!

16 Dies gilt unbeschadet der sog. „Milgram-Experimente“ des Sozialpsychologen Stanley Milgram 
1963 an der Yale-Universität. Bei allem Erschrecken, wie viele Menschen unter dem Druck von 
Autoritäten zu unmenschlichen Handlungen fähig sind, brachten die Experimente doch auch 
zum Vorschein, dass der Befehl der Autorität keinen Automatismus erzeugt. Vgl. hierzu u. a. 
Hans B. Lüttke, Gehorsam und Gewissen. Die moralische Handlungskompetenz des Menschen 
aus Sicht des Milgram-Experimentes, Frankfurt a. Main u. a 2003.

– Umgekehrt stärkt das Solidaritäts-

prinzip („AkteurInnen, die untereinander 

durch die gleiche Situation verbunden 

sind, sollen einander größtmögliche Un-

terstützung gewähren, und zwar vorran-

gig zur subsidiären Unterstützung durch 

übergeordnete Instanzen“) den Gehorsam: 

AmtsträgerInnen sollen einander über-

all dort, wo dies nötig und vereinbart ist, 

durch ein gleichartiges Vorgehen stützen 

statt einander durch Eigenwilligkeit aus-

zuspielen und im Extremfall ein Ein-

greifen übergeordneter Instanzen nötig 

zu machen. Gehorsam kann auch und gar 

nicht so selten den Gehorsam gegenüber 

kollegial vereinbarten Regelungen meinen 

(wo es Spielräume seitens des Vorgesetzten 

gibt). Aber auch der Gehorsam gegenüber 

den Weisungen des Vorgesetzten kann die 

Kollegialität der Untergebenen stärken, 

wenn sie sich alle gemeinsam daran halten. 

Es kann Gemeinschaft zerstören, wenn in 

einem Dekanat ein einzelner Priester stän-

dig Alleingänge praktiziert.

Wir haben also zwei Prinzipien, die den 

amtlichen Gehorsam stärken, nämlich Ge-

meinwohl- und Solidaritätsprinzip, und 

zwei, welche die Berufung der Oberen auf 

den Gehorsam eingrenzen, nämlich Per-

sonwürde- und Subsidiaritätsprinzip. Die 

Kunst liegt folglich darin, die Balance der 

vier Prinzipien zu wahren und nicht unter 

Berufung auf ein einziges eine ungerecht-

fertigt enge oder weite Auslegung des Ge-

horsams zu forcieren. Modern gesagt geht 

es um eine klare und wahrnehmbare cor-

porate identity der Gemeinschaft15 unter 

Wahrung der Vielfalt und Eigenständigkeit 

ihrer Glieder.

3.3 Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. Gehorsam und Gewissen

Spätestens seit den Gräueln des National-

sozialismus wissen wir, in welche Verir-

rungen menschlichen Handelns ein falsch 

verstandener Gehorsam führen kann. Der 

Mensch ist keine Maschine, die ohne Wi-

derspruch alle Befehle ausführt, mit denen 

sie gefüttert wird. Er ist vielmehr ein eigen-

ständig denkendes und eine unvertretbare 

Verantwortung tragendes Wesen.16 

Deswegen haben wir heute ein anderes 

Bild des Gehorsams als noch vor fünfzig 

oder hundert Jahren, und LG 37 ist das 

beste Zeugnis dafür. Der dort beschriebene 

Gehorsam ist aufrecht und selbstbewusst, 
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nicht unterwürfig und verbogen; CI ist ist eiInNnes der unaufgebbaren Prinzıplen der
wach und aufmerksam, nicht 1N! und Moral, WEnnn S1€ denn Moral SEe1IN 1l Nle-
unkritisch:;: CI ist mündig, nicht autorıtär; mand kann oder darf Sseine Verantwortung

ist reifund erwachsen, nicht infantil.!” In eine befehlende Nnstanz abschieben und
sich dann ZUFK Ruhe seizen. Selbst ein 1r-der Psychologie ist CS heute eine anerkann-

Erkenntnis, dass Jene anfälligsten rendes (Jew1lssen bindet den Handelnden,
extremistische und zerstörerische und keine übergeordnete nstanz dürfte Je-

Ideologien sind, die Nle ZUFK eigenständigen manden zwingen, diesen (Jewlssens-
Urteilsbildung angehalten wurden, und spruch handeln.'®
dass umgekehrt Jene ein stabiles und VCI- Natürlich 111U55 darauf hingewiesen
nünftiges Verantwortungsbewusstsein enTt- werden, dass die erufung auf das eigene
wickeln, deren (Jew1lssen ZUFK utonomie (Jew1lssen mM1ıLuntfer leichtfertig geschieht

In und aufßerhalb der Kirche Es ist schongeschu. wurde. „DIe Kirche stellt sich
immer 1Ur In den 1enst des Gewlssens, fast Mode, sich bei jeder Abweichung VO  b

indem S1€ ıhm 1. nicht umhergetrieben einer Norm achselzucken darauf beru-
werden VO  u jedem 1INaASTIO: der Lehr- fen, dass das eben das eigene (Jewlssensur-

meinungen, dem Betrug der Menschen teil SEL Oft ist CS das nicht. Denn die christ-
ausgeliefert.” (Veritatis splendor 64) Wenn 1C. Gewissensbildung erfordert, sich mıt
das Lehramt diesen Satz nımmt, anders lautenden kirchlichen Überzeugun-
I11US5 CS die Gläubigen mıt er Kraft MUN- SCH „gewissenhaft” auseinander seizen.

dig machen. DIe Verkündigung des vVan- (Gewissensurteile sind rgebnis eiInNnes Rın-
eliums 111U55 die Gestalt e1iNnes Diskurses SCHS, eiInes langen, mühsamen Prozesses
aben, der das eigene Nachdenken anregt, und nicht einer spontanen Intultion
und nicht einer Belehrung, die 1Ur ein e1n- Deshalb gelten 1mM eiInes (Je-

wissensdissenses 1mM 1C auf amtlichesZIges rgebnis zulässt. Je mehr geschwis-
terlichen Diskurs CS In der Kirche gibt, Handeln einIge Grundregeln, die ich 1Ur

11150 stan  er werden die G;läubigen thesenhaft HeNnnNen möchte bei den M e1sS-
den Verunsicherungen einer pluralen und ten olge ich dem Exerzitienbuch ‚EB
tatsächlic. oft relativistischen Gesellsc des Jgnatıus VO  b Loyola und den dort auf-
widerstehen können. gestellten Regeln für das rechte Fühlen mıt

Wenn die Kirche sich mıt ihren Nor- der Kirche: lgnatıus pricht dort In TeSsS-
TIen In den 1enst des (Jewlssens tellt, slerung die Unterstellten natürlich ist
wI1Ie Verıtatis splendor sagt, dann steht CS berechtigt und nöt1g, SeINe Regeln dann
TEeUNC ohne Zweiftel fest DIe (GJsrenze spiegelbildlich auf die Kirchenoberen
jedes gesunden Gehorsams ist das Urteil zuwenden!
des eigenen (Jewlssens: „Man 1111US55 (J,ott Sich zunächst der eigenen ndif-
mehr gehorchen als den Menschen“ Apg ferenz vergewIssern: BIN ich VO  b MIır her
5,29) dieser Satz des Simon Petrus VOL bereit, die kirchliche Norm anzunehmen,
der höchsten religiösen Nnstanz SeINer Ju- Wenn S1€ sich als vernünftig erwelist® (EB
dischen Religion, nämlich dem Hohen Rat, 353)

Konrad Hilpert, Art Gehorsam, 111 Theologisch-ethisch, 1n LIhK® 1995 3585 -364, hier
36 1
Vgl Thomas Vorn Aquin, De verıtate 17,4
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nicht unterwürfig und verbogen; er ist 

wach und aufmerksam, nicht blind und 

unkritisch; er ist mündig, nicht autoritär; 

er ist reif und erwachsen, nicht infantil.17 In 

der Psychologie ist es heute eine anerkann-

te Erkenntnis, dass jene am anfälligsten 

gegen extremistische und zerstörerische 

Ideologien sind, die nie zur eigenständigen 

Urteilsbildung angehalten wurden, und 

dass umgekehrt jene ein stabiles und ver-

nünftiges Verantwortungsbewusstsein ent-

wickeln, deren Gewissen zur Autonomie 

geschult wurde. „Die Kirche stellt sich 

immer nur in den Dienst des Gewissens, 

indem sie ihm hilft, nicht umhergetrieben 

zu werden von jedem Windstoß der Lehr-

meinungen, dem Betrug der Menschen 

ausgeliefert.“ (Veritatis splendor 64) Wenn 

das Lehramt diesen Satz ernst nimmt, 

muss es die Gläubigen mit aller Kraft mün-

dig machen. Die Verkündigung des Evan-

geliums muss die Gestalt eines Diskurses 

haben, der das eigene Nachdenken anregt, 

und nicht einer Belehrung, die nur ein ein-

ziges Ergebnis zulässt. Je mehr geschwis-

terlichen Diskurs es in der Kirche gibt, 

umso standhafter werden die Gläubigen 

den Verunsicherungen einer pluralen und 

tatsächlich oft relativistischen Gesellschaft 

widerstehen können.

Wenn die Kirche sich mit ihren Nor-

men in den Dienst des Gewissens stellt, 

wie Veritatis splendor 64 sagt, dann steht 

freilich ohne Zweifel fest: Die Grenze 

jedes gesunden Gehorsams ist das Urteil 

des eigenen Gewissens: „Man muss Gott 

mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 

5,29) – dieser Satz des Simon Petrus vor 

der höchsten religiösen Instanz seiner jü-

dischen Religion, nämlich dem Hohen Rat, 

17 Konrad Hilpert, Art. Gehorsam, III. Th eologisch-ethisch, in: LTh K3 4 (1995), 358 – 364, hier: 
361 f.

18 Vgl. Th omas von Aquin, De veritate 17,4.

ist eines der unaufgebbaren Prinzipien der 

Moral, wenn sie denn Moral sein will. Nie-

mand kann oder darf seine Verantwortung 

an eine befehlende Instanz abschieben und 

sich dann zur Ruhe setzen. Selbst ein ir-

rendes Gewissen bindet den Handelnden, 

und keine übergeordnete Instanz dürfte je-

manden zwingen, gegen diesen Gewissens-

spruch zu handeln.18 

Natürlich muss darauf hingewiesen 

werden, dass die Berufung auf das eigene 

Gewissen mitunter leichtfertig geschieht – 

in und außerhalb der Kirche. Es ist schon 

fast Mode, sich bei jeder Abweichung von 

einer Norm achselzuckend darauf zu beru-

fen, dass das eben das eigene Gewissensur-

teil sei. Oft ist es das nicht. Denn die christ-

liche Gewissensbildung erfordert, sich mit 

anders lautenden kirchlichen Überzeugun-

gen „gewissenhaft“ auseinander zu setzen. 

Gewissensurteile sind Ergebnis eines Rin-

gens, eines langen, mühsamen Prozesses 

und nicht einer spontanen Intuition.

Deshalb gelten im Falle eines Ge-

wissensdissenses im Blick auf amtliches 

Handeln einige Grundregeln, die ich nur 

thesenhaft nennen möchte (bei den meis-

ten folge ich dem Exerzitienbuch [EB] 

des Ignatius von Loyola und den dort auf-

gestellten Regeln für das rechte Fühlen mit 

der Kirche; Ignatius spricht dort in Adres-

sierung an die Unterstellten – natürlich ist 

es berechtigt und nötig, seine Regeln dann 

spiegelbildlich auf die Kirchenoberen an-

zuwenden!):

– Sich zunächst der eigenen Indif-

ferenz vergewissern: Bin ich von mir her 

bereit, die kirchliche Norm anzunehmen, 

wenn sie sich als vernünftig erweist? (EB 

353)

Rosenberger / „In Wahrhaftigkeit und Mut, Ehrfurcht und Liebe“ (LG 37)
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Sich des eigenen Wohlwollens SC tionen hinzunehmen. Jede Institution ist
enüber den kirchlichen Oberen Dbzw. den darauf angewlesen, ihre wesentlichen Nor-
Unterstellten versichern: BIN ich bereit, TIen Uurc Sanktionen einzuschärfen und
nächst einmal den ern und die gute Aushöhlung bewehren. Das I11US5

Absicht der kirchlichen Oberen DZw. der Un- der Ungehorsame akzeptieren, selbst Wenn

terstellten wahrzunehmen? (EB 54-360) IHNan iıhm spater zubilligt, dass Recht
ach Argumenten ZUFK Verteidigung hatte (wie etwa die großen eiligen des

der Os1ılL1iOon des Anderen suchen. (EB 361) Gewlssens, Thomas OFrus, Franz äager-
Solange die Zweifel einem (Je- tatter a.)

bot der Oberen gering sind, diesem
trotzdem folgen. Anwelsungen und ıe Duldung

Wenn die Zweifel daran stark sind, „moderaten  44 Ungehorsams
zunächst den freimütigen und aufrichtigen
Diskurs mıt KollegInnen und dann mıt Oormen brauchen Sanktionierung da-
den Oberen oder (sremilen suchen, die In rüber herrscht In der Rechtsphilosophie
der ac. zuständig Sind. (EB 362) hinreichend arher Sanktionen zeigen

DIe aktuellen theologischen Po- die Ernsthaftigkeit einer Norm, machen
auf ihr Gewicht aufmerksam und arnenSILLONeN der strıttigen Frage studieren

und nehmen. (EB 363) VOLF ihrer Übertretung. Gleichwohl gibt CN

Im Diskurs eher Fragen tellen als immer auch einen Spielraum des (Gesetzge-
eigene Thesen In den aum tellen bers, Normübertretungen dann dulden,

Über besonders schwierige theolo- Wenn diese quantıtativ und qualitativ ıIn e1-
NeE überschaubaren Rahmen bleiben DIegische Fragen mıt großer Vorsicht reden

insbesondere ber Jene, welche die Theo- Duldung bedeutet nicht ein Gutheißen der
ogie gerade kontrovers debattiert. (EB Normübertretung, S1e nımmt nichts VO

66-367) Nnspruc. der Norm WCR,;, manıifestiert aber
Wenn die Zweifel einem eine gewWISSe Behutsamkeit 1mM Umgang

mıt Sanktionen. Das ist erstens einoder einer Lehre auch ach dem espräc.
mıt den Verantwortlichen stark bleiben, pastoraler Klugheit, weil die Einforderung
ıIn dieser ac ach Möglichkeit and- des Gehorsams bis ZUFK uniften Stelle hinter
lungen unterlassen. dem omma SCAI1LC nicht realisierbar ist,

Wenn das Unterlassen VOÖII - zweıtens ein Juristischen Augenma-
geschriebener Handlungen ebenfalls klar es, weil eine übertriebene Sanktionierung
dem eigenen (Jewlssen widerspricht, dann auch geringfügiger Oormen das Gewicht
und 1Ur dann das betreffende wirklich essenzieller Oormen nicht mehr
handeln. erkennen lässt (Sanktionen sind Marker

Sich €1 aber der Folgen für die für das Wichtige*”), und drittens ein Aus-
OIlfenüıiche Wahrnehmung des eigenen TUC. des espekts VOLF dem Untergebe-
andelns bewusst SEC1IN. (EB 368) NECN, dem nicht absprechen will, ach

DIe Bereitschaft aben, die Kon- sorgfältiger Überlegung SeINer (Jewl1ls-
SCUUCNZEN Lragen und kirchliche Sank- sensentscheidung gekommen SC1IN.

Neswegen unterscheidet schon Bernhard VOoO  3 C'lairvaux zwischen lässlichem un: verbrecheri-
schem, zwischen eichtem un: schwerem Ungehorsam, Bernhard Vorn CIairvaux, De PIaCCCU-

el dispensatione 125 — X1I11.354
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– Sich des eigenen Wohlwollens ge-

genüber den kirchlichen Oberen bzw. den 

Unterstellten versichern: Bin ich bereit, zu-

nächst einmal den guten Kern und die gute 

Absicht der kirchlichen Oberen bzw. der Un-

terstellten wahrzunehmen? (EB 354 –360)

– Nach Argumenten zur Verteidigung 

der Position des Anderen suchen. (EB 361)

– Solange die Zweifel an einem Ge-

bot der Oberen gering sind, diesem Gebot 

trotzdem folgen.

– Wenn die Zweifel daran stark sind, 

zunächst den freimütigen und aufrichtigen 

Diskurs mit KollegInnen und dann mit 

den Oberen oder Gremien suchen, die in 

der Sache zuständig sind. (EB 362)

– Die aktuellen theologischen Po-

sitionen zu der strittigen Frage studieren 

und ernst nehmen. (EB 363)

– Im Diskurs eher Fragen stellen als 

eigene Thesen in den Raum stellen.

– Über besonders schwierige theolo-

gische Fragen mit großer Vorsicht reden – 

insbesondere über jene, welche die Theo-

logie gerade kontrovers debattiert. (EB 

366 –367)

– Wenn die Zweifel an einem Gebot 

oder einer Lehre auch nach dem Gespräch 

mit den Verantwortlichen stark bleiben, 

in dieser Sache nach Möglichkeit Hand-

lungen unterlassen.

– Wenn das bloße Unterlassen vor-

geschriebener Handlungen ebenfalls klar 

dem eigenen Gewissen widerspricht, dann 

und nur dann gegen das betreffende Gebot 

handeln.

– Sich dabei aber der Folgen für die 

öffentliche Wahrnehmung des eigenen 

Handelns bewusst sein. (EB 368)

– Die Bereitschaft haben, die Kon-

sequenzen zu tragen und kirchliche Sank-

tionen hinzunehmen. Jede Institution ist 

darauf angewiesen, ihre wesentlichen Nor-

men durch Sanktionen einzuschärfen und 

gegen Aushöhlung zu bewehren. Das muss 

der Ungehorsame akzeptieren, selbst wenn 

man ihm später zubilligt, dass er Recht 

hatte (wie etwa die großen Heiligen des 

Gewissens, Thomas Morus, Franz Jäger-

stätter u. a.).

3.4 Anweisungen und die Duldung 
„moderaten“ Ungehorsams

Normen brauchen Sanktionierung – da-

rüber herrscht in der Rechtsphilosophie 

hinreichend Klarheit. Sanktionen zeigen 

die Ernsthaftigkeit einer Norm, machen 

auf ihr Gewicht aufmerksam und warnen 

vor ihrer Übertretung. Gleichwohl gibt es 

immer auch einen Spielraum des Gesetzge-

bers, Normübertretungen dann zu dulden, 

wenn diese quantitativ und qualitativ in ei-

nem überschaubaren Rahmen bleiben. Die 

Duldung bedeutet nicht ein Gutheißen der 

Normübertretung, sie nimmt nichts vom 

Anspruch der Norm weg, manifestiert aber 

eine gewisse Behutsamkeit im Umgang 

mit Sanktionen. Das ist erstens ein Gebot 

pastoraler Klugheit, weil die Einforderung 

des Gehorsams bis zur fünften Stelle hinter 

dem Komma schlicht nicht realisierbar ist, 

zweitens ein Gebot juristischen Augenma-

ßes, weil eine übertriebene Sanktionierung 

auch geringfügiger Normen das Gewicht 

wirklich essenzieller Normen nicht mehr 

erkennen lässt (Sanktionen sind Marker 

für das Wichtige19), und drittens ein Aus-

druck des Respekts vor dem Untergebe-

nen, dem man nicht absprechen will, nach 

sorgfältiger Überlegung zu seiner Gewis-

sensentscheidung gekommen zu sein.

19 Deswegen unterscheidet schon Bernhard von Clairvaux zwischen lässlichem und verbrecheri-
schem, zwischen leichtem und schwerem Ungehorsam, s. Bernhard von Clairvaux, De praecep-
to et dispensatione XI.25 – XIII.34.
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Gleichwohl funktioniert das Prinzıp Reformen, nicht gewaltsame Revolutionen
der Duldung 1ULTL, Wenn die Normüber- oder der Urc. Machtwort und Redever-
treteriInnen ihrerseits bereit DZw. In der bot konservierte Status (Quo sind der Weg
Lage sind, Häufigkeit und Intensıtät der (,ottes mıt Se1lINer Kirche.
Normübertretung In (Girenzen halten. Als die Schweizer 1SCHOTIe Anfang
DIe Duldung „moderaten also ma{fßsvollen Februar 2005 In Rom das nliegen der Lal-
und zurückhaltenden Ungehorsams be- enpredigt In der Eucharistie vorbrachten,
ruht auf einem unausgesprochenen „Deal” konnten S1€ ZWarLr weder aps Johannes
VO  b Oberen und Untergebenen und soll Paul LL och Kardinal Katzınger davon
letztlich das Bestehen einer Norm sichern, überzeugen, dass CN sich el ein „ Ge-
nicht untergraben. Um CS eiInem all- schenk des eiligen (GJelstes uNnserIe eit  14°
täglichen eispie eulUilic machen: handle, wI1Ie S1€ CN formulierten. Gleichwohl
Wenn ein eiNZIgeEr chüler ein eINZIYES erreichten S1e, dass ardına. Katzınger ih-
Mal fünf Inuten spat ZU. Nnier- NenNn die Duldung versprach, sofern AaUuSs dem
richt kommt, wird ein SOUVeraner Lehrer Notfall kein Sonderweg werde.“
keine Strafe aussprechen. Wenn aber
wöchentlich einmal spat kommt oder Gradualistäten der Verbindlichkei
Inuten oder WEnnn viele SchülerInnen der des amtlıchen ehorsams
Klasse regelmäfßig spat kommen, wird
der Lehrer eingreifen. Prinzipie ist der kirchenamtliche eNOr-

Dem VO  b MIır genannten „mode- Sarl immer eisten CS gibt keine objek-
Ungehorsam der Person entspricht tiven Faktoren, die VO  b ıhm dispensieren,

1mM Recht die „Geringfügigkeit” der ac. sondern 1Ur subjektive (jewlssensüber-
Wird S1€ festgestellt, wird ein Verfahren ZCUSUNSECN, Dennoch wliegt der Ungehor-
eingestellt oder erst gal nicht begonnen. Sarl (unabhängig VO Subjekt, rein
amı ist aber auch die (GJsrenze einer Dul- VO  b den objektiven Gegebenheiten her be-
dung angezelgt: Sobald ein Akt des Unge- trachtet) manchmal schwerer und manch-
horsams die Norm nachhaltig untergräbt, mal leichter. Es gibt durchaus objektive
die aterle also nicht mehr geringfügig Stufungen der Verbindlichkeit einzelner
ist, kann kein Oberer diesen Akt dulden Oormen und (Gjebote. olgende Faktoren
iıne Normänderung soll moraltheologisch begründen solche größere oder geringere
betrachtet nicht Urc. permanenten Un- Verbindlichkeit
gehorsam angestrebt werden. Das MAas anghöhe des/der Handelnden Je
ZWarLr machtpolitisch wirksam se1IN, ist aber ranghöher ein/eine ITCAILC. Handelnder
thisch nicht egrüßen. Das thisch Handelnde ist, 11150 stärker ist er/sie
zustrebende Medium ZUFK Änderung VO  b den Gehorsam gebunden. Das geläufige
Oormen ist die Kraft des vernünftigen Sprichwort „Quod licet LOVI, 1O  b licet bovi  ß
Arguments. Und dieses kann 1Ur ber MAas ZWarLr die machtpolitische Realität be-
den Dialog zwischen Oberen und Nntier- schreiben, moraltheologisch CS sich
stellten wirksam werden, wI1Ie ihn aber 1Ins Gegenteil uod licet DOVI,
ordert. Einvernehmliche und ermanente 11O  u licet Lovı!

Vgl Rolf Weibel, chweiz: Pragmatische Lösung für Cdie Laienpredigt, 1n Herder-Korrespondenz
2005), 117-119
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Gleichwohl funktioniert das Prinzip 

der Duldung nur, wenn die Normüber-

treterInnen ihrerseits bereit bzw. in der 

Lage sind, Häufigkeit und Intensität der 

Normübertretung in Grenzen zu halten. 

Die Duldung „moderaten“, also maßvollen 

und zurückhaltenden Ungehorsams be-

ruht auf einem unausgesprochenen „Deal“ 

von Oberen und Untergebenen und soll 

letztlich das Bestehen einer Norm sichern, 

nicht untergraben. – Um es an einem all-

täglichen Beispiel deutlich zu machen: 

Wenn ein einziger Schüler ein einziges 

Mal fünf Minuten zu spät zum Unter-

richt kommt, wird ein souveräner Lehrer 

keine Strafe aussprechen. Wenn er aber 

wöchentlich einmal zu spät kommt oder 20 

Minuten oder wenn viele SchülerInnen der 

Klasse regelmäßig zu spät kommen, wird 

der Lehrer eingreifen.

Dem von mir so genannten „mode-

raten Ungehorsam“ der Person entspricht 

im Recht die „Geringfügigkeit“ der Sache. 

Wird sie festgestellt, wird ein Verfahren 

eingestellt oder erst gar nicht begonnen. 

Damit ist aber auch die Grenze einer Dul-

dung angezeigt: Sobald ein Akt des Unge-

horsams die Norm nachhaltig untergräbt, 

die Materie also nicht mehr geringfügig 

ist, kann kein Oberer diesen Akt dulden. 

Eine Normänderung soll moraltheologisch 

betrachtet nicht durch permanenten Un-

gehorsam angestrebt werden. Das mag 

zwar machtpolitisch wirksam sein, ist aber 

ethisch nicht zu begrüßen. Das ethisch an-

zustrebende Medium zur Änderung von 

Normen ist die Kraft des vernünftigen 

Arguments. Und dieses kann nur über 

den Dialog zwischen Oberen und Unter-

stellten wirksam werden, wie ihn LG 37 

fordert. Einvernehmliche und permanente 

Reformen, nicht gewaltsame Revolutionen 

oder der durch Machtwort und Redever-

bot konservierte Status Quo sind der Weg 

Gottes mit seiner Kirche.

Als die Schweizer Bischöfe Anfang 

Februar 2005 in Rom das Anliegen der Lai-

enpredigt in der Eucharistie vorbrachten, 

konnten sie zwar weder Papst Johannes 

Paul II. noch Kardinal Ratzinger davon 

überzeugen, dass es sich dabei um ein „Ge-

schenk des Heiligen Geistes an unsere Zeit“ 

handle, wie sie es formulierten. Gleichwohl 

erreichten sie, dass Kardinal Ratzinger ih-

nen die Duldung versprach, sofern aus dem 

Notfall kein Sonderweg werde.20 

3.5 Gradualitäten der Verbindlichkeit 
des amtlichen Gehorsams

Prinzipiell ist der kirchenamtliche Gehor-

sam immer zu leisten – es gibt keine objek-

tiven Faktoren, die von ihm dispensieren, 

sondern nur subjektive Gewissensüber-

zeugungen. Dennoch wiegt der Ungehor-

sam (unabhängig vom Subjekt, d. h. rein 

von den objektiven Gegebenheiten her be-

trachtet) manchmal schwerer und manch-

mal leichter. Es gibt durchaus objektive 

Stufungen der Verbindlichkeit einzelner 

Normen und Gebote. Folgende Faktoren 

begründen solche größere oder geringere 

Verbindlichkeit:

– Ranghöhe des/der Handelnden: Je 

ranghöher ein/eine kirchlich Handelnder/

Handelnde ist, umso stärker ist er/sie an 

den Gehorsam gebunden. Das geläufige 

Sprichwort „Quod licet Iovi, non licet bovi“ 

mag zwar die machtpolitische Realität be-

schreiben, moraltheologisch kehrt es sich 

aber ins Gegenteil um: Quod licet bovi, 

non licet Iovi!

20 Vgl. Rolf Weibel, Schweiz: Pragmatische Lösung für die Laienpredigt, in: Herder-Korrespondenz 
59 (2005), 117–119.
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anghöhe der verpflichtenden Instanz: 1V gefordert ist, 11150 gewichtiger MUSSsSen
Je ranghöher die nstanz ist, die ein be- die subjektiven Gründe und die subjektive
SUMMTES Reden oder Handeln einfordert Gewissheit se1IN, ihn verwelgern. Und
re Zuständigkeit vorausgesetzt!), 11150 11150 weniger kann ein kirchlicher Oberer
stärker ist der Handelnde den £eNOTF- diesen Normverstofß dulden. Das el
Sa gebunden.“ aber auch: Umso mehr wird der Nntier-

ähe z7zwischen verpflichtender und gebene mıt Sanktionen rechnen MUSSeN.
handelnder Instanz/Person: Je näher sich Umgekehrt ist aber auch klar, dass sich
die beiden Instanzen stehen, 11150 stärker Anforderungen die Oberen tellen Je
ist die handelnde Person den Gehorsam mehr der Gehorsam 1mM konkreten Fall enTl-

gebunden stärksten olglich, Wenn sprechend den genannten Gradualitäten
verpflichtende und handelnde Person eingefordert wird, 11150 gewichtiger MUS-
identisch Sind. SCIl die objektiven Gründe alur Se1INn. ıne

Inhaltliche anghöhe der ACı Je sehr weitreichende und fundamentale (Je-
er eine Sachfrage inhaltlich In der horsamforderung braucht stärkere Argu-
„Hierarchie der Wahrheiten (UR 11) DZw. als eine eringe und wenI1g grund-
ıIn der Hierarchie der Rechtsvorschriften egende Forderung. Sich 1Ur auf die eigene
steht, 11150 stärker ist der Handelnde Vorgesetztenstellung berufen reicht 1mM
den Gehorsam gebunden. Sinne VO  u jedenfalls nicht aUuUsSs

Intensitat des Handlungsausdrucks:
4} Je mehr jemand In einer Situation aktiv
handelt und nicht 1Ur DaSSIV unterlässt, EDIIOg Dıe jenende un  10n
11150 stärker ist der Handelnde den des Gehorsams
Gehorsam gebunden. Je mehr jemand
In einer Situation handelt und nicht 1Ur Anders als die Neuscholastik behauptete,
redet, 11150 stärker ist der Handelnde ist Gehorsam kein Selbstzweck. 1elmehr
den Gehorsam gebunden. soll dem Zusammenhalt der Kirche

Reichweite der andlung: Je allge- und der (;laubwürdigkeit des Evangeliums
me1lner eine andlung oder Rede efasst dienen. Insofern sind die Versprechen der
ist und Je mehr ersonen S1€ erreicht, 11150 Diakonen- und Priesterweihe, die dem (Je-
stärker ist der Handelnde den £eNOTF- horsamsversprechen vorangehen, wichti-
Sa gebunden. gCcCI als dieses: Verkündigung des Evangeli-

JI11S, eler der Sakramente, 1enst denAmtlic  el der andlung: Je mehr
eine andlung amtlichen Charakter hat, Armen und Notleidenden und Nachfolge
11150 stärker ist der Handelnde den (Je- Christi 1mM eigenen Leben sind erte AaUuSs

horsam gebunden. sich selbst heraus. Gehorsam ingegen ist
1ese Überlegungen lassen 1U  b aber 1Ur dann moralisch richtig und sinnvoll,

Zwel weltere Folgerungen DIe be- Wenn CI auf diese Primärziele ausgerichtet
zieht sich auf die Untergebenen: Je mehr ist und ihnen dient. CN VO  b er SYI1-
1mM konkreten Fall der Gehorsam entspre- bol- und ritualtheoretisch ANSECHLESSCH 1St,
en! den genannten Gradualitäten objek- dass ausgerechnet das sekundäre, dienende

21 DIieses Krıterium der Ranghöhe des Befehlenden Uun: das übernächste der Ranghöhe der Sache
finden sich schon bei Bernhard Vorn CIairvaux, De praecepto el dispensatione VIMLLIS
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21 Dieses Kriterium der Ranghöhe des Befehlenden und das übernächste der Ranghöhe der Sache 
fi nden sich schon bei Bernhard von Clairvaux, De praecepto et dispensatione VII.13 – VIII.18.

– Ranghöhe der verpflichtenden Instanz: 

Je ranghöher die Instanz ist, die ein be-

stimmtes Reden oder Handeln einfordert 

(ihre Zuständigkeit vorausgesetzt!), umso 

stärker ist der Handelnde an den Gehor-

sam gebunden.21 

– Nähe zwischen verpflichtender und 

handelnder Instanz/Person: Je näher sich 

die beiden Instanzen stehen, umso stärker 

ist die handelnde Person an den Gehorsam 

gebunden – am stärksten folglich, wenn 

verpflichtende und handelnde Person 

identisch sind.

– Inhaltliche Ranghöhe der Sache: Je 

höher eine Sachfrage inhaltlich in der 

„Hierarchie der Wahrheiten“ (UR 11) bzw. 

in der Hierarchie der Rechtsvorschriften 

steht, umso stärker ist der Handelnde an 

den Gehorsam gebunden.

– Intensität des Handlungsausdrucks: 

a) Je mehr jemand in einer Situation aktiv 

handelt und nicht nur passiv unterlässt, 

umso stärker ist der Handelnde an den 

Gehorsam gebunden. b) Je mehr jemand 

in einer Situation handelt und nicht nur 

redet, umso stärker ist der Handelnde an 

den Gehorsam gebunden.

– Reichweite der Handlung: Je allge-

meiner eine Handlung oder Rede gefasst 

ist und je mehr Personen sie erreicht, umso 

stärker ist der Handelnde an den Gehor-

sam gebunden.

– Amtlichkeit der Handlung: Je mehr 

eine Handlung amtlichen Charakter hat, 

umso stärker ist der Handelnde an den Ge-

horsam gebunden.

Diese Überlegungen lassen nun aber 

zwei weitere Folgerungen zu. Die erste be-

zieht sich auf die Untergebenen: Je mehr 

im konkreten Fall der Gehorsam entspre-

chend den genannten Gradualitäten objek-

tiv gefordert ist, umso gewichtiger müssen 

die subjektiven Gründe und die subjektive 

Gewissheit sein, ihn zu verweigern. Und 

umso weniger kann ein kirchlicher Oberer 

diesen Normverstoß dulden. Das heißt 

aber auch: Umso mehr wird der Unter-

gebene mit Sanktionen rechnen müssen.

Umgekehrt ist aber auch klar, dass sich 

Anforderungen an die Oberen stellen: Je 

mehr der Gehorsam im konkreten Fall ent-

sprechend den genannten Gradualitäten 

eingefordert wird, umso gewichtiger müs-

sen die objektiven Gründe dafür sein. Eine 

sehr weitreichende und fundamentale Ge-

horsamforderung braucht stärkere Argu-

mente als eine geringe und wenig grund-

legende Forderung. Sich nur auf die eigene 

Vorgesetztenstellung zu berufen reicht im 

Sinne von LG 37 jedenfalls nicht aus.

4 Epilog: Die dienende Funktion 
des Gehorsams

Anders als die Neuscholastik behauptete, 

ist Gehorsam kein Selbstzweck. Vielmehr 

soll er dem Zusammenhalt der Kirche 

und der Glaubwürdigkeit des Evangeliums 

dienen. Insofern sind die Versprechen der 

Diakonen- und Priesterweihe, die dem Ge-

horsamsversprechen vorangehen, wichti-

ger als dieses: Verkündigung des Evangeli-

ums, Feier der Sakramente, Dienst an den 

Armen und Notleidenden und Nachfolge 

Christi im eigenen Leben sind Werte aus 

sich selbst heraus. Gehorsam hingegen ist 

nur dann moralisch richtig und sinnvoll, 

wenn er auf diese Primärziele ausgerichtet 

ist und ihnen dient. Ob es von daher sym-

bol- und ritualtheoretisch angemessen ist, 

dass ausgerechnet das sekundäre, dienende 
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